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Bitte beachten Sie, dass jeder Ausstellerausweis pro  
Messetag nur einmalig gültig ist. Sollten Sie bzw. Ihre Mitar-
beiter die Messe verlassen und an diesem Tag nochmals in die 
Messe kommen, ersuchen wir Sie, beim Verlassen der Messe 
bei den Kontrolloren an den Eingängen bzw. bei der Ausfahrt 
vom Ausstellerparkplatz ein Kontrollband zu verlangen. Nur 
mit diesem Band können Sie die Messe mehrmalig pro Tag 
betreten.

AUSSTELLERAUSWEISE

Über die ordnungsgemäße Installation der Flüssiggasanlagen 
sind von den einzelnen Betreibern und von den ausführenden 
Firmen Abnahmebefunde einzuholen und bei der Überprüfung 
vorzulegen.

FLÜSSIGGASANLAGEN

ERSTE HILFE

Beim Aufgang zum oöv saal (Halle 17) steht ein Defibrillator 
bereit.

MESSEGASTRONOMIE

Die Messe Gastronomie befindet sich in den Hallen 13, 15, 16, 
19 und Foyer 18.

MÜLLTRENNUNG

An den Ausstellereingängen im Bereich des Ausstellerpark-
platzes werden Container aufgestellt. Kartonagen und sons-
tiges Verpackungsmaterial sind wieder mitzunehmen und von  
Ihnen selbst zu entsorgen.
Die Mülltrennung wird überwacht. Bei Nichteinhaltung wird der 
entstandene Schaden in Rechnung gestellt.

Während der Aufbauphase ist für eine unverzügliche Beseiti-
gung und Entsorgung von Verpackungsmaterial etc. Sorge zu 
tragen, sodass eine Brandgefahr ausgeschlossen wird. De-
korationen dürfen nur in schwer brennbarer oder besser nicht 
brennbarer Art angebracht werden. 

VERKEHRS- UND SICHERHEITSTECHNISCHE  
MASSNAHMEN

Es besteht die Möglichkeit, im Messegelände Ihr Fahrzeug 
abzustellen. Ihre Parkplatzkarte für den Ausstellerparkplatz er-
halten Sie rechtzeitig. Bitte beachten Sie, dass TRANSPORT-
ANHÄNGER nicht am Ausstellerparkplatz abgestellt werden 
dürfen. Bitte wenden Sie sich an unsere Mitarbeiter, falls Sie 
einen Anhänger abstellen möchten.

Die Einfahrt mit PKW oder Klein-LKW in die Hallen ist nicht 
gestattet.

Die Wege für die Einsatzfahrzeuge sind ständig in der gesam-
ten Breite freizuhalten. Für Schäden an auf den Parkplätzen 
abgestellten Fahrzeugen übernimmt die MESSE RIED GmbH 
keine Haftung und leistet auch keinen Ersatz.

 

Die vorgesehenen Fluchtwege sind von 
Ausstellungsgegenständen freizuhalten.
Die Ausgänge von Hallen sind ebenfalls frei-
zuhalten.

In sämtlichen Ausstellungshallen besteht 
Rauchverbot.

Wir werden Sie in jeder Hinsicht unterstützen, um Ihre Messe-
beteiligung so angenehm und erfolgreich als möglich zu gestal-
ten und freuen uns auf die Zusammenarbeit.

Ihr Team der MESSE RIED GmbH

Die staatlich genehmigte Gesellschaft der Autoren, Kompo-
nisten und Musikverleger (AKM) wird während der Messeve-
ranstaltung überprüfen, ob Radioapparate, Fernsehgeräte, 
Stereoanlagen und sonstige Geräte in Betrieb sind. Die Inbe-
triebnahme solcher Geräte ist AKM-pflichtig; ausgenommen 
davon ist nur die Vorführung der Geräte für Kunden oder eine 
Produktvorstellung.

Sollten Sie – mit Genehmigung der Messe Ried GmbH – Ge-
räte dieser Art während der Messeveranstaltung in Betrieb set-
zen, dann ersuchen wir Sie, dies unter der Homepage: www.
akm.at unter dem Lizenzshop als Einzelveranstaltung online 
anzumelden, wobei Sie bitte die Größe der Ausstellungsfläche 
bekannt geben. 

Bei Rückfragen setzen Sie sich bitte mit der AKM-Geschäfts-
stelle Linz, Frau Ulrike Hinterplattner, 4020 Linz, Wiener Stra-
ße 131, (Telefon: 050-71714522 Telefax: 050-71794522 oder 
e-mail: ulrike.hinterplattner@akm.at) in Verbindung. Wurde 
vorher kein Tarif vereinbart, so kann dieser nach der Messe in 
einer Höhe vorgeschrieben werden, der womöglich nicht mit 
dem erzielten Werbewert in Einklang zu bringen ist.

MUSIK- UND FERNSEHVORFÜHRUNGEN UND 
BESCHALLUNG

Aussteller auf Messen oder messeähnlichen Veranstaltungen 
haben die Preise für die zum Verkauf angebotenen Sachgü-
ter ersichtlich zu machen, wenn Sie nicht durch einen deutlich 
sichtbaren Anschlag bekannt geben, dass Sie nur an Wieder-
verkäufer veräußern. Bei jedem Messestand muss daher ein 
deutlich sichtbarer Anschlag, der den Verkauf nur an Wieder-
verkäufer bekannt gibt, angebracht sein, oder es erfolgt die 
Preisauszeichnung an jedem ausgestellten Produkt zu Letzt-
verbraucherpreisen (Preis einschließlich Mehrwertsteuer).

Für Vereine und Privatpersonen ist der Verkauf ausdrück-
lich untersagt.

PREISAUSZEICHNUNGSPFLICHT


